
Satzung 

der Gemeinde Thaden 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 

des Kommunalabgabengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 

(GVOBI. 2005, S. 27), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung der 

Gemeindevertretung Thaden vom 30.11.2020 folgende Satzung erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 

(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 
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(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.   

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    36,00 € 

für den 2. Hund    72,00 € 

für jeden weiteren Hund 108,00 € 

für Gefahrhunde  300,00 € 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt.      

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 
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4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuermarke 

 

Die Gemeinde gibt Hundesteuermarken aus, die bei der Abmeldung eines Hundes wieder abzuge-

ben sind. Ein Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grund-

besitzes nur mit der Hundesteuermarke umherlaufen lassen. Satz 2 gilt nicht für Hirtenhunde beim 

Hüten und für Jagdhunde bei ihrer jagdlichen Verwendung. Die Hundesteuermarke gilt als Nach-

weis der Anmeldung zur Steuer und entbindet nicht von der in § 3 Abs. 5 des Gesetzes über das 

Halten von Hunden (HundeG) genannten Pflicht zur Kennzeichnung des Hundes. 

 

§ 11 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§12 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 9 und 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 

Kommunalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro ge-

ahndet werden. 

 

§ 13 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 
 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 
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und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 
 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 01.12.2016 außer Kraft. 

 

 

Thaden, den 15.12.2020  

 

 

gez.   (L. S.) 

 

Klaus Heinrich Bünz 

(Bürgermeister) 


